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Änderung Flächennutzungsplan ZRK 62 „Sporthalle Herderschule“ 

 Kassel, den 30.11.2020 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der BUND Hessen e. V. , Geleitstr. 14, 60599 Frankfurt am Main, vertreten durch den 
Kreisverband Kassel, befürwortet diese Planänderung nicht. Er sieht ein 
abzulehnendes Muster darin, in Kassel erneut wie in letzter Zeit auffällig oft einen 
Sportplatz zu überbauen. Ein Sportplatz ist kein Bauplatz. Es liegt im Bestand ein 
gewachsenes Gefüge von Boden-, Tier- und Pflanzenwelt bei untergeordneter 
zivilisatorischer Nutzung vor. Auch wenn es sich um Allerweltsarten handeln mag, 
wird es längere Zeit dauern, bis sich diese stimmige Gewachsenheit im Gefüge nach 
dauerhaft schädigenden Natureingriffen an anderer Stelle wieder einstellt.  

Zur Eingriffsminimierung wird die Überbauung des derzeitigen Parkplatzes 
vorgeschlagen. 

Im Hinblick auf mögliche Fledermausarten ist eine artenschutzbezogene 
Untersuchung unverzichtbar. 

Für eine wasserrechtliche Ausnahmegenehmigung im Hochwasserschutzgebiet fehlt 
es an den gesetzlichen Voraussetzungen des § 78 Abs. 2 WHG. Ein zeitgleicher 
Ausgleich des Rückhalteraums ist durch die erhebliche zeitliche Versetzung von 
Neubau und Abriss einer Sporthalle nicht gewährleistet. 

Mit freundlichen Grüßen    



Regierungspräsidium Kassel 

Wir sind telefonisch mo. - do. von 08:00 - 16:30 Uhr und fr. von 08:00 - 15:00 Uhr ständig erreichbar. Besuche bitte 

möglichst mo. - do. in der Zeit von 09:00 - 12:00 Uhr und von 13:30 - 15:30 Uhr, fr. von 09:00 - 12:00 Uhr, 

oder nach tel. Vereinbarung. 

Postanschrift: Am Alten Stadtschloss 1 34117 Kassel Vermittlung: 0561 106-0. 

Das Dienstgebäude Am Alten Stadtschloss 1 ist mit den Straßenbahnlinien 3, 4, 6, 7 und 8 (Haltestelle Altmarkt), 

den RegioTrams 1 und 4 (Haltestelle Altmarkt/Regierungspräsidium) sowie verschiedenen Buslinien zu erreichen. 
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Änderung des Flächennutzungsplans des Zweckverbandes Raum Kassel (ZRK) im Be-

reich der Stadt Kassel, Stadtteil Unterneustadt;  

Änderungsbezeichnung ZRK 62 „Sporthalle Herderschule“ 

Regionalplanerische Stellungnahme im Rahmen der 1. Beteiligung der Träger öffentlicher 

Belange gem. BauGB 

 

Mit der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung soll die planungsrechtliche Grundlage 

für die Errichtung einer neuen Sporthalle an der Herderschule in der Unterneustadt geschaf-

fen werden. Die Fläche des Änderungsbereichs hat eine Größe von ca. 1,0 ha. 

Das Plangebiet ist im Regionalplan Nordhessen 2009 (RPN) als „Vorranggebiet Siedlung Be-

stand“ und als „Vorbehaltsgebiet für den vorbeugenden Hochwasserschutz“ festgelegt, da es 

sich im festgesetzten Überschwemmungsgebiet der Fulda mit der Eintrittswahrscheinlichkeit 

eines hundertjährigen Hochwassers (HQ 100) befindet.  

„Vorbehaltsgebiete für den vorbeugenden Hochwasserschutz“ sind Räume innerhalb bebau-

ter Ortslagen, die den Kriterien des Vorranggebietes entsprechen. Bei Planungen und 

Maßnahmen in diesen Gebieten ist den Belangen des vorbeugenden Hochwasserschutzes in 

besonderem Maße Rechnung zu tragen, unbebaute Flächen sollen von Bebauung freigehal-

ten werden. Werden ausnahmsweise Flächen in Anspruch genommen, ist nach den Kriterien 

des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und des Hessischen Wassergesetzes (HWG) zu prü-

fen, ob eine Gefährdung von Leben sowie erhebliche Gesundheits- oder Sachschäden 

auszuschließen sind.  

http://www.rp-kassel.hessen.de/
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Konkret bedeutet dies, dass sicherzustellen ist, dass der Hochwasserabfluss und die Höhe 

des Wasserstandes nicht nachteilig beeinflusst werden. Zudem dürfen der bestehende Hoch-

wasserschutz und der Hochwasserrückhalt nicht beeinträchtigt werden und der Verlust von 

verlorengehendem Rückhalteraum ist umfang-, funktions- und zeitgleich auszugleichen. Die 

Belange der Hochwasservorsorge sind zu beachten und die Nutzungen dürfen keine nachtei-

ligen Auswirkungen auf Oberlieger und Unterlieger der Gewässerläufe auslösen. 

Bauvorhaben sind nur in Ausnahmefällen und dann so zu errichten, dass bei dem Bemes-

sungshochwasser, das der Festsetzung eines Überschwemmungsgebietes zu Grunde gelegt 

wurde, keine baulichen Schäden zu erwarten sind. 

Am 06.06.2019 hat ein Abstimmungsgespräch zwischen der Stadt und dem Landkreis Kassel 

sowie der Oberen Wasserbehörde stattgefunden. Dabei wurde bereits darauf hingewiesen, 

dass eine hochwasserangepasste Bauweise und eine Prüfung gemäß § 78 WHG im Bebau-

ungsplan erfolgen muss. Auch wurde vereinbart, dass als Retentionsraumausgleich der 

Abbruch der alten Sporthalle erfolgen und begleitend zur Aufstellung des Bebauungsplans 

ein hydrologisches Gutachten erstellt wird. 

Insofern das Einvernehmen mit den zuständigen Wasserbehörden hergestellt werden kann, 

stehen der Planung keine Belange der Raumordnung entgegen.  

Ich bitte jedoch darum, in der Begründung zur Flächennutzungsplanänderung in Kapitel 2.3 - 

und im Umweltbericht unter Punkt 2 auf Seite 4 - das „Vorranggebiet“ in „Vorbehaltsgebiet“ 

für den vorbeugenden Hochwasserschutz zu ändern.  
 

 

Diese Stellungnahme berührt keine Entscheidungen nach anderen Rechtsvorschriften. 

 

Im Auftrag 
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möglichst mo. - do. in der Zeit von 09:00 - 12:00 Uhr und von 13:30 - 15:30 Uhr, fr. von 09:00 - 12:00 Uhr, 
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Buslinien (Haltestelle Altmarkt/Regierungspräsidium) zu erreichen. 
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Beteiligung der Abteilung Umwelt- und Arbeitsschutz Kassel als Träger öffent-
licher Belange gemäß § 4 (1) Baugesetzbuch (BauGB); 
Änderung des Flächennutzungsplanes des Zweckverbandes Raum Kassel 
Änderungsbezeichnung:  ZRK 62 „Sporthalle Herderschule“ 
Änderungsbereich:   Stadt Kassel 
 

Sehr geehrte , 

 

Altlasten: 

Altflächen sind im Planungsbereich nicht vorhanden. In diesem Zusammenhang 

verweise ich auf meine Stellungnahme vom 12.10.2020. 

 

Bodenschutz: 

Die vorgesehene Änderung des Flächennutzungsplanes und damit geplante Umnut-

zung (Tausch) jetziger Grünflächen zu Flächen für den Gemeinbedarf betrifft eine 

Fläche von rund 0,5 ha. Das Plangebiet befindet sich im innerstädtischen, besiedelten 

Bereich und der BodenViewer Hessen macht zur Bodenfunktionsbewertung (Standort-

typisierung, Ertragspotential, Feldkapazität, Nitratrückhaltevermögen) keine Aussagen. 
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Ich teile die Einschätzung, dass die ursprünglichen Böden durch die Besiedlung des 

Gebietes verändert und überformt wurden. Ob dies jedoch auch für die derzeitige Grün-

fläche gilt, die zukünftig überbaut werden soll, ist unklar. Ich sehe den geplanten 

Flächentausch von bisher unversiegelter Fläche für den Neubau und die Wiederher-

stellung einer versiegelten Fläche zu einer adäquaten Grünfläche hinsichtlich der 

natürlichen Bodenfunktionen - auch wenn sie Flächengröße entsprechend ist - durch-

aus kritisch. 

 

Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB 

Die aufgeführten Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen zum Schutz des  

Bodens bewerte ich bislang als nicht ausreichend. Um negative Auswirkungen (z. B. 

durch Bodenverdichtung im Rahmen der Erschließung und des Baus) zu minimieren, 

den Oberboden zu schützen und die Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht 

sicherzustellen, halte ich eine bodenkundliche Baubegleitung für erforderlich. 

 

Ich bitte daher, in dem vorzulegenden Bericht zur Umweltprüfung die Ver-

meidungs- und Verminderungsmaßnahmen durch eine bodenkundliche Baube-

gleitung zu ergänzen und im Flächennutzungsplan festzuschreiben. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 

Dieses Dokument habe ich in der Hessischen Dokumentenverwaltung (HeDok) elektronisch schluss-

gezeichnet. Es ist deshalb auch ohne meine handschriftliche Unterschrift gültig. 
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Beteiligung der Abteilung Umweltschutz Kassel als Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 (1) Baugesetzbuch (BauGB); 
Änderung des Flächennutzungsplanes des Zweckverbandes Raum Kassel 
 Änderungsbez.: ZRK 62 „Sporthalle Herderschule““ 
 Änderungsber.: Stadt Kassel (Nr. 19964) 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das Vorhaben zur Änderung des Flächennutzungsplanes ZRK 62 „Sporthalle Herderschule“ ist hin-
sichtlich der durch mich zu vertretenden wasserwirtschaftlichen Belange geprüft worden. 
 
Wie bereits innerhalb der Begründung zur Änderung des Flächennutzungsplans richtiger Weise dar-
gestellt wird, wird das festgesetzte Überschwemmungsgebiet der Fulda im Bereich der Flutmulde 
durch das Vorhaben tangiert. Die Flutmulde ist von zentraler Bedeutung für den Hochwasserschutz 
der Stadt Kassel. Zum Erhalt der Funktion der Flutmulde ist dieser Bereich grundsätzlich vor einer 
Bebauung zu schützen (vgl. § 78 Abs. 4 WHG). Gemäß § 78 Abs. 5 WHG kann die zuständige 
Behörde hiervon abweichend die Errichtung oder Erweiterung einer baulichen Anlage im Einzelfall 
genehmigen, wenn die in § 78 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 und 2 WHG aufgeführten Voraussetzungen ein-
gehalten werden. Bei der Prüfung der Voraussetzungen sind auch die Auswirkungen auf die Nach-
barschaft zu berücksichtigen. Da sich das Vorhaben im Randbereiche sowie außerhalb des Abfluss-
gebietes befindet und zudem ein Retentionsraumausgleich und eine hochwasserangepasste Bau-
weise vorgesehen sind, kann dem Neubau der Sporthalle an diesem Standort ausnahmsweise zu-
gestimmt werden. Die Einhaltung der Voraussetzungen des § 78 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 und 2 WHG ist 
ggf. durch eine hydraulische Untersuchung der Auswirkungen des Vorhabens auf den Hochwasser-
abfluss nachzuweisen. 
 
Neben dem § 78 WHG definiert der § 78 a WHG weitere, sonstige Schutzvorschriften für festge-
setzte Überschwemmungsgebiete. Demnach ist außerdem in festgesetzten Überschwemmungsge-
bieten folgendes untersagt (Aufzählung nicht vollständig):   

___ 

http://www.rp-kassel.hessen.de/
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1. die Errichtung von Mauern, Wällen oder ähnlichen Anlagen, die den Wasserabfluss behindern 

können, 
2. (…) 
3. das Ablagern und das nicht nur kurzfristige Lagern von Gegenständen, die den Wasserabfluss 

behindern können oder die fortgeschwemmt werden können, 
4. das Erhöhen oder Vertiefen der Erdoberfläche, 
5. das Anlegen von Baum- und Strauchpflanzungen, (…), 
6. (…). 
 
Insbesondre das unter § 78 a Abs. 1 Nr. 6 WHG genannte Verbot ist bei der Gestaltung des Grün-
bereiches zu beachten. Die zuständige Behörde kann gemäß § 78 a Abs. 2 WHG im Einzelfall eines 
der oben genannten Vorhaben zulassen, wenn die entsprechenden Voraussetzungen des § 78 a 
Abs. 2 Satz 1 WHG erfüllt werden. Bei der Prüfung der Voraussetzungen sind hier ebenfalls die 
Auswirkungen auf die Nachbarschaft zu berücksichtigen.  
 
Für Vorhaben im Sinne des § 78 Abs. 4 und § 78 a Abs.1 WHG ist eine wasserrechtliche Genehmi-
gung bei der zuständigen Behörde zu beantragen. Ist für ein Vorhaben auch eine Baugenehmigung 
nach der Hessischen Bauordnung erforderlich, entscheidet die hierfür zuständige Behörde im Be-
nehmen mit der Wasserbehörde (§ 22 Abs. 2 Satz 2 HWG).  
 
Für das Vorhabengebiet sind im Zuge der Umsetzung Hochwasserrisikomanagementrichtlinie ge-
mäß § 74 WHG Gefahren- und Risikokarten erstellt worden. Durch diese werden zum einen die 
überfluteten Bereiche eines Hochwasserereignisses mit einer geringen, mittleren und hohen Wie-
derkehrzeit und zum anderen die betroffenen Einwohnerzahlen und Schutzgüter dargestellt. Auf der 
Grundlage dieser Karten ist ein Maßnahmenplan (Hochwasserrisikomanagementplan Fulda) erar-
beitet worden, welcher Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes identifiziert und 
konkretisiert. Die für den Bereich der Flutmulde vorgesehenen Maßnahmen werden durch das Vor-
haben nicht tangiert. Ich bitte um ergänzende Aufnahme der Abgrenzungen der in den Gefahren- 
und Risikokarten dargestellten überfluteten Bereiche eines Hochwasserereignisses mit einer gerin-
gen, mittleren und hohen Wiederkehrzeit. 
 
Darüber hinaus bitte ich um Beachtung und Einhaltung der §§ 78 b und 78 c WHG.  
 
Auf der Grundlage der mir vorliegenden Planungsunterlagen und unter Beachtung der oben genann-
ten Anmerkungen und Hinweise bestehen meinerseits keiner Bedenken gegenüber der Änderung 
des Flächennutzungsplans ZRK 62 „Sporthalle Herderschule“. 
 
Bei Rückfragen stehe Ihnen  (Tel.-Nr.: ; E-Mail: f

) gern zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

 
 
 
 
 
 

Dieses Dokument habe ich in der Hessischen eDokumentenverwaltung (HeDok) elektronisch schlussgezeichnet. Es ist 

deshalb auch ohne meine handschriftliche Unterschrift gültig. 
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Änderung des Flächennutzungsplans des Zweckverbandes Raum Kassel (ZRK) im  
Bereich der Stadt Kassel, Stadtteil Unterneustadt;  
Änderungsbezeichnung ZRK 62 „Sporthalle Herderschule“  
Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB 
Stellungnahme aus der Sicht des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit der Flächennutzungsplanänderung soll die planungsrechtliche Grundlage für die 
Errichtung einer neuen Sporthalle an der Herderschule in der Unterneustadt geschaffen 
werden. Der Landkreis plant den Abbruch der alten Sporthalle und die Errichtung einer 
neuen Halle auf dem benachbarten Grundstück. 
Der Standort der neuen Sporthalle soll von „Grünflächen“ mit der Zweckbestimmung 
„Sportplatz“ in „Flächen für Gemeinbedarf“ mit der Zweckbestimmung „Sportlichen 
Zwecken dienende Einrichtung“ geändert werden. Die aktuelle Darstellung „Flächen für 
Gemeinbedarf/Schule“ soll hingegen in „Grünflächen“ geändert werden. 
 
Nach den vorliegenden Unterlagen sind die von mir in der Bauleitplanung zu vertreten-
den Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege durch die o.g. 
Flächennutzungsplanänderung nicht berührt. Der Änderungsbereich ist im Regionalplan 
Nordhessen 2009 (RPN) als „Vorranggebiet Siedlung Bestand“ und als „Vorbehaltsge-
biet für den vorbeugenden Hochwasserschutz“ festgelegt, da sich das Plangebiet im 
festgesetzten Überschwemmungsgebiet der Fulda mit der Eintrittswahrscheinlichkeit 
eines hundertjährigen Hochwassers (HQ 100) befindet. Ich weise diesbezüglich darauf 
hin, dass derartige Flächen zum vorbeugenden Hochwasserschutzes dienen, d.h. als 
Retentionsraum und sollte somit auch aus naturschutzfachlicher Sicht grundsätzlich von 
Bebauung freigehalten werden. 
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Zudem wird auf der Maßnahmenkarte des Landschaftsplanes das Planungsgebiet als 
Funktionsfläche für Klima und Landschaftsbild dargestellt, so dass auch diesbezüglich 
von einer Bebauung abgesehen werden sollte. 
 
Alle übrigen Naturschutzbelange, insbesondere die Eingriffsregelung gem.  
§18 BNatSchG i.V. mit §1 a BauGB werden von der unteren Naturschutzbehörde ver-
treten. 
 

Diese Stellungnahme enthält keine Aussagen nach anderen Rechtsvorschriften. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag: 
 
 
 

 




